
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/4/28 8Ob27/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1994

Norm

ABGB §1298

ABGB §1299 D

WG Art79

Rechtssatz

Bei der Vornahme eines Protestes handelt es sich um eine Erfolgsverbindlichkeit, bei deren Erfüllung der Notar für den

Standard (dazu JBl 1993,524 = EvBl 1993/125, 525 mit weiteren Nachweisen) an Rechtskenntnissen des § 1299 ABGB

einzustehen hat.
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